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1017 Wie n 

Auf die schriftliche Anfrage der Abgeordneten DDr. Erwin Niederwieser 
und Genoss~n vom 22. November 1990, Nr. 20/J, betreffend Ausbaupläne 
beim Fl ughafen Innsbruck, beehre ich mi ch fol gendes mitzuteil en: 

Zu 1.: 

Wie aus der Antwort des Herrn Bundesministers für öffentliche Wirt
schaft und Verkehr auf die an ihn gerichtete Anfrage Nr. 2/J hervor
geht, ist die Frage einer allfälligen Innverlegung derzeit Gegenstand 
eines anhängigen behördlichen Verfahrens. Solange hierüber keine Ent: 
scheidung und deren Begründung vorliegt, erscheinen, abgesehen davon, 
daß dem Gesellschafter einer GesmbH die Einflußnahme auf Gesell
schaftsorgane nur nach Maßgabe der hiefür geltenden Normen möglich 
ist, Überlegungen bezüglich einer allfälligen Anfechtung der zu tref
fenden Entscheidung unangebracht. 

Zu 2.: 

Eine allfällige Beschränkung der Sportfliegerei auf dem Flughafen 
Innsbruck, auf die die Eigentümer keinen unmittelbaren Einfluß haben, 
wäre für die Gesellschaft mit Einnahmenverlusten verbunden und müßte 
von der Geschäftsfühiung bei der Gestaltung ihrer Tarifpolitik berück
sichtigt werden. 
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Zu 3.: 

Ich gehe davon aus, daß mit den hier verwendeten AusdrUcken " ... Ge
sellschaftsorganen des Flughafens ... " und " ... Personen der Luftfahrts
behörde als EigentUmervertreter .•. " der Aufsichtsrat sowie der vom 
Bundesminister fUr Finanzen, dem Vertreter des Gesellschafters Bund, 
in den Aufsichtsrat entsendete Leiter der für Flughafenangelegenheiten 
zuständigen Abteilung der Obersten Luftfahrtbehörde gemeint sind und 
verweise hinsichtlich der diesbezüglich in der Anfrage zum Ausdruck 
gebrachten Bedenken auf die AusfUhrungen des Herrn Bundesministers fUr 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr in dessen Antwort zu Punkt 4. der 
Anfrage Nr. 2/J. 

Zu 4.: 

Ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen hat unabhängig von sei
ner Eigentümerstruktur rechtskräftige Behördenauflagen zu beachten. 
Ich weise aber daraufhin, daß das Bundesministerium fUr Finanzen der~ 
zeit keine Überlegungen zur Privatisierung der Bundesanteile anstellt. 
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